
4. Die im Anhang der Prüfungsordnung enthaltene Praktikumsordnung für den Master of Arts 
(M.A.) Erziehungswissenschaft (Anhang 2) erhält folgende neue Fassung: 
 

Anhang 2: 

 

Praktikumsordnung für den Master of Arts (M.A.) Erziehungswissenschaft 

 

1. Aufgabe und Ziel des Praktikums  

 

Das Praktikum ist ein integraler Bestandteil des berufsqualifizierenden Master-Studiengangs; es 

trägt zu einer Intensivierung des Studiums bei, indem es exemplarisch die Spannung zwischen 

Theorie und Praxis erfahrbar macht und darüber hinaus zu einer Auseinandersetzung mit Zielen, 

Aufgaben, Inhalten und Methoden pädagogischen Handelns veranlasst. Ziel des Praktikums ist die 

wissenschaftlich geleitete Erkundung eines Berufsfeldes und die Ausbildung wissenschaftlicher 

Reflexionskompetenz. Das Praktikum dient den Studierenden weiterhin als Orientierung über die 

Entwicklung beruflicher Tätigkeitsfelder, Aufgabenbereiche und Beschäftigungschancen und 

ermöglicht ihnen die Überprüfung und Konkretisierung der individuellen Studienschwerpunkte 

sowie der Verfolgung von Fragestellungen eigenständiger Forschung.  

Durch das Praktikum werden die Studierenden in die Lage versetzt, einzelne Tätigkeitsfelder und 

Handlungsstrategien vor dem Hintergrund erziehungswissenschaftlichen Wissens zu reflektieren 

und sich mit den Aufgaben, Arbeitsweisen, Interessenlagen und den institutionellen Bedingungen 

im Praktikum reflexiv auseinander zu setzen. 

Die Praktikumsordnung ist Bestandteil der Prüfungsordnung.  

 

 

1.1 Profil Sozialpädagogik (SP)  

 

Lernziele und Inhalte  

Ziel ist die Vertiefung wissenschaftlicher und methodischer Wissensbestände im Kontext eines 

„forschenden Praktikums“ im Rahmen der Institutionen Sozialer Arbeit sowie von 

Forschungszusammenhängen an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster oder anderer 

Forschungseinrichtungen. Möglich sind Formen der Mitarbeit im Kontext laufender 

Forschungsvorhaben, die Entwicklung eigener Vorhaben als forschende Praxis zur Analyse von 

sozialen Problemlagen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und professionellen Praxen sowie 
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praxisbezogene Forschung und Modellentwicklungen (Evaluierung, Programmentwicklung, 

Interaktions- und Fallanalysen etc.). 

 

Vermittelte Kompetenzen  

Die Studierenden können eigenständig professions- oder disziplinorientierte Fragestellungen 

entwickeln, besitzen die Kompetenz, methodische Designs zu begründen und konkrete forschende 

(oder entwickelnde) Projekte zu organisieren. Sie sind in der Lage, die eigenen forschenden oder 

projektbezogenen Aktivitäten zu evaluieren.  

 

1.2 Profil Erwachsenenbildung / Weiterbildung (MEB)  

 

Lernziele und Inhalte  

Neben dem Erwerb einer Handlungskompetenz gilt es, die Erwachsenenbildung / Weiterbil-dung 

auch als ein vielfältiges Forschungsfeld kennen zu lernen. Themen- und Fragestellungen aus dem 

Studium sollen in diesem Anwendungsfeld verfolgt und reflektiert werden. Zudem eröffnet die 

Praktikumsphase die Möglichkeit, eigene Forschungsfragen zu entwickeln und zu bearbeiten. Das 

Praktikum dient der Reflexion der eigenen Fähigkeiten und Handlungsrolle sowie der Entwicklung 

konkreter beruflicher Zukunftspläne.  

 

Vermittelte Kompetenzen:  

Die Studierenden nehmen Einblick in das Praxisfeld der Erwachsenenbildung/Weiterbildung 

Aufbauend auf Fragestellungen und Ergebnissen der Forschung zu einem ausgewählten Thema 

analysieren die Studierenden die berufliche Wirklichkeit im Praktikumsfeld und unterstützen 

entsprechende Einrichtungen bei ihrer Arbeit  

Die Studierenden sind in der Lage, Probleme (forschungsbasiert) zu diagnostizieren und diese 

fachlich fundiert zu bearbeiten. 

 

1.3 Profil Schulentwicklung / Schulforschung (S)  

 

Lernziele und Inhalte  

Es sollen Einblicke in mögliche berufliche Handlungs- und Forschungsfelder vermittelt werden 

sowie die Möglichkeit, im Studium erworbenes Wissen und erworbene Fähigkeiten im praktischen 

Kontexten zu erproben und zu reflektieren. 

 

Vermittelte Kompetenzen  
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Nach erfolgreicher Absolvierung des Praktikums sind die Studierenden in der Lage, 

wissenschaftliche Kenntnisse und Methoden auf konkrete Handlungs- und Forschungsprobleme zu 

beziehen, aus reflektierter Praxiserfahrung heraus die Bedeutung des wissenschaftlichen 

Instrumentariums genauer einzuordnen und in einem Bericht zu dokumentieren, in welcher Weise 

sie die wissenschaftliche Reflexion von Praxiserfahrung vollzogen haben. 

 

 

1.4 Profil Bildungstheorie / Bildungsforschung (MB)  

 

Lernziele und Inhalte  

Ziel des Praktikums ist es, den Studierenden einen Einblick in berufliche Handlungs- und 

Forschungsfelder (hier: z. B. eines Forschungsinstituts, eines Buchverlages, eines 

wissenschaftlichen oder kommunalen Archivs etc.) zu vermitteln. Möglich sind Formen der Mitarbeit 

im Kontext laufender Forschungsvorhaben oder die Entwicklung eigener Vorhaben als forschende 

Praxis etwa im Bereich der empirischen oder historischen Bildungsforschung.  

 

Vermittelte Kompetenzen  

Die Studierenden sind nach dem Praktikum in der Lage, wissenschaftliche Kenntnisse und 

Methoden auf konkrete Handlungs- oder Forschungsprobleme zu beziehen, an einer 

Projektentwicklung mitzuarbeiten und aus der praktischen Erfahrung heraus theoretische und 

methodische Instrumentarien zu reflektieren. 

 

 

1.5 Profil Pädagogik der frühen Kindheit (MFK) 

 

Lernziele und Inhalte 

Das Praktikum hat die Intention, den Studierenden einen Einblick in berufliche Handlungsfelder der 

vorschulischen Bildung, Erziehung und Betreuung zu vermitteln (hier z. B.: Kindertagesstätten, 

Horte, Krippen, Einrichtungen der Erziehungshilfe etc.). Ebenfalls sind Forschungs-, Planungs- und 

Verwaltungsinstitutionen mögliche Praktikumseinrichtungen (hier z. B. wissenschaftliche Institute 

der Frühpädagogik innerhalb und außerhalb der Hochschule, freie Träger der Jugendhilfe- und 

Sozialplanung und Beratung, Jugendämter und Schulämter etc.). Die Studierenden sollen sowohl 

Untersuchungsaufgaben bearbeiten, die aus dem Studium erwachsen, als auch durch aktive 

Mitarbeit in den Praktikumseinrichtungen Erfahrungen mit Berufsaufgaben, der Zusammenarbeit 

mit Kolleginnen und Kollegen sowie dem Umgang mit Adressatinnen und Adressaten sammeln. 
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Vermittelte Kompetenzen 

Die Studierenden sind in der Lage, methodische und theoretische Kenntnisse aus der Pädagogik 

der frühen Kindheit auf konkrete Problemstellungen und Handlungsaufgaben zu beziehen sowie ihr 

eigenes Handeln in Forschungs- und Berufskontexten kritisch zu reflektieren. Die Studierenden 

können eigene Beobachtungen und Erfahrungen dokumentieren, darstellen und auswerten. 

 

2. Art, Betreuung, Dauer und Form des Praktikums  

 

2.1 Art und Betreuung des Praktikums  

 

Das Praktikum muss in Anbindung an den gewählten Profilbereich absolviert werden. Das 

Praktikum soll in solchen Institutionen oder Arbeitsfeldern abgeleistet werden, in welchen die 

Praktikantin/der Praktikant Einblicke in pädagogische Handlungs- und Forschungsfelder erhält und 

sich darüber hinaus unter Anleitung pädagogisch handelnd und forschend erproben kann. Geeignet 

sind alle Institutionen oder professionsrelevanten Handlungs- und Forschungskontexte, deren 

Arbeit dem gewählten Profilbereich zugeordnet werden kann. Darüber hinaus sollte eine Anleitung 

durch eine pädagogische bzw. feldspezifische Fachkraft gewährleistet sein. 

 

2.2 Form und Dauer des Praktikums 

 

Das Praktikum kann in drei Formen absolviert werden: 

als Blockpraktikum (auch in zwei Teilen möglich)  

als studienbegleitendes Praktikum  

als Teilnahme an einem Forschungsprojekt im Rahmen des Studiums. 

Die Arbeitszeit der Praktikantinnen/Praktikanten richtet sich nach den gesetzlichen oder 

tarifvertraglichen Regelungen für die hauptberuflichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der jeweiligen 

Institutionen, in denen das Praktikum abgeleistet wird. Darüber hinaus gilt folgende 

Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der Praktikumsdauer: Mindestens 3 Monate oder 12 

Wochen oder 60 Arbeitstage, als Blockpraktikum (auch in zwei Teilen möglich) oder das 

entsprechende Stundenvolumen (mindestens 300 Stunden) als studienbegleitendes Praktikum. 
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Die Praktikantin/Der Praktikant hat Anspruch darauf, von der Praktikumsstelle für verbindlich 

angebotene Lehrveranstaltungen für begleitende Studien an der Hochschule (siehe 4.) freigestellt 

zu werden. 

Die Dauer der außeruniversitären Praxisanteile in Projekten, die als Praktika anerkannt werden, hat 

der eines Praktikums in studienbegleitender Form zu entsprechen.  

 

2.3 Genehmigung, Betreuung und Vertrag  

 

Jedes Praktikum muss vor Antritt angemeldet und genehmigt werden. Anmeldung und 

Genehmigung erfolgen durch schriftliche Bescheinigung einer/eines Lehrenden.  

Die Betreuung des Praktikums erfolgt durch die Lehrende/den Lehrenden, die/der die 

Betreuungszusage gegeben hat. 

Das Praktikum soll durch eine Praktikumszusage zwischen der Einrichtung und der 

Praktikantin/dem Praktikanten für beide Seiten verbindlich vereinbart werden. Die Praktikumsstelle 

bescheinigt den zeitlichen Umfang der abgeleisteten Praktikumstätigkeit.  

 

2.4 Zeitpunkt des Praktikums 

 

Es wird empfohlen, das Praktikumsmodul ab dem dritten Fachsemester zu absolvieren. 

 

3. Beratung  

 

Die notwendige Beratung, Vermittlung und Betreuung der Praktikantinnen/Praktikanten wird durch 

das Praktikumsbüro des IfE unterstützt. 

Die individuelle Betreuung der Studierenden durch die fachlich zuständigen Lehrenden während 

des Praktikums sowie die abschließende Besprechung des Praktikumsberichtes bleiben davon 

unberührt. 

 

4. Vor- bzw. Nachbereitung und Begleitung  

 

Grundsätzlich gehören die Beratung, Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Praktika zu 

den originären Aufgaben der Lehrenden des Fachbereichs. Der Fachbereich ist aufgefordert, 

sicherzustellen, dass die erforderlichen praktikumsbegleitenden Veranstaltungen zur Vorbereitung, 

Begleitung und Nachbereitung des Praktikums (2 SWS) angeboten werden. 
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Dafür sind unterschiedliche Veranstaltungsformen geeignet, die es den 

Praktikantinnen/Praktikanten erlauben, diese Veranstaltungen gegebenenfalls auch 

praktikumsbegleitend zu besuchen (z. B. Praktikantenkolloquien, Studientage etc.).  

Das begleitende Seminar soll in zeitlichem Zusammenhang mit dem Praxisaufenthalt besucht 

werden (in der Regel vorbereitend).  

 

5. Praktikumsbericht 

 

Über das absolvierte Praktikum muss ein eigenständig verfasster Bericht angefertigt werden, der 

dem/der betreuenden Lehrenden spätestens drei Monate nach Beendigung des Praktikums 

einzureichen ist. Der Bericht soll einen Umfang von 20 Seiten nicht unterschreiten. 

Berichtsbestandteil ist neben der Beschreibung der Praktikumsstelle (z. B. Arbeitsweise, 

Organisationsform, Rechtsgrundlagen, Finanzierung) bzw. den forschenden Tätigkeiten und der 

pädagogischen Arbeit mit den Adressatinnen und Adressaten bzw. Zielgruppen und Teilnehmenden 

die Reflexion des persönlichen Lernprozesses während des Praktikums. Der Schwerpunkt liegt auf 

der – durch eine klare Fragestellung geleiteten – theoriegeleiteten und ggf. empirischen Analyse 

und der Begründung des methodologischen sowie methodischen Zugangs. 

Der Praktikumsbericht ist eine Prüfungs-Leistung und muss benotet werden. 

 

6. Praktikumsnachweise 

 

Das Modul SP5/ S5/ MB5/ MEB5/ MFK5 ist abgeschlossen, wenn ein dreimonatiges Praktikum 

ordnungsgemäß angemeldet und genehmigt (s. 2.3) wurde, eine Bestätigung der 

Praktikumsstelle(n) über das abgeleistete Praktikum im erforderlichen zeitlichen Umfang vorliegt (s. 

2.2), ein Praktikumsbericht durch die/den betreuende/n Lehrende/n testiert (s. 5.), die Teilnahme 

an einer praktikumsbegleitenden Veranstaltung (s. 4.) nachgewiesen wurde und insgesamt der 

Erwerb von 15 LP belegt ist.  

 

7. Anerkennung von praktikumsadäquaten Leistungen  

Einschlägige berufs- und forschungspraktische Tätigkeiten können auf schriftlichen Antrag durch 

den Prüfungsausschuss für den Master of Arts anerkannt werden.  
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